
techem 

Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den § § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom1) 16.10.2013 

Gültig bis: 04.05.2028 Registriernummer " SN·2018-001860742 J f.j\ 
loder ·Registriernummer wurde beantragt am ..... ) ~ 

Gebäude 

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus 

Adresse Arthur-Strobel-Str. 16-20, 09127 ehemnitz 

Gebäudeteil Ganzes Gebäude 

Baujahr Gebäude J) 1969 
Gebäudefoto 

Baujahr Wärmeerzeuger ,.. • 1994 
(freiwillig) 

Anzahl Wohnungen 30 

Gebäudenutzfläche (A,) 1952,71 m 2 j lXl nach § 19 EnEV BUS der Wohnlläche ermittelt 

Wesentliche Energieträger für 
Heizung und Warmwasser ~ 

Nah-/Fernwärme 

Erneuerbare Energien Art: 1 Verwendung: 

Art der Lüftung/Kühlung 00 Fensterlüftung o LO ftungsanJage mit Wärmerückgewinnung o Anlage zur 
o Schachtlüftung o Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung 

Anlass der Ausstellung o Neubau o Modernisierung o Sonstiges 
des Energieausweises IZI Vermietung I Verkauf (Änderung I Erweiterung) (freiwilligl 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als 
Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 
Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen 
IErläuterungen - siehe Seite 51. Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 41. 

O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweisl. 
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

IZI Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt 
(Energieverbrauchsausweisl. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. 

Datenerhebung Bedarf I Verbrauch durch IZI Eigentümer o Aussteller 

O Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabei. 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte 
Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller 

M.eEM. Oliver Rausch 

~ Gebäudeenergieberater 
c/o Techem Energy Services GmbH 

04.05.2018 Hauptstraße 89 ........................... • • •••• • _ ••••• 0. ~ . _ •• _ • • 00_ •• • • • • •••• •• __ __ • • • • • • _ . 

65760 Eschborn Datum Unterschrift des Ausstellers 

1) Datum der angewendeten EnEV. gegebenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2) Bei nicht rechtzeit iger Zuteilung der 
Registrlernummer (§ 17 Absa tz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der AntragsteIlung einzutragen. die Registriernummer ist nach deren Eingang 
nachträgUch einzuse tzen. 3) Mehrfachangaben mögli ch 4) bei Wärmenetzen Baujahr der ÜbergabesteIlen 
AF-Nr.: 201 0 000276735 EA-Nr. : 0140008430405180001331324 



techem 

Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den § § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom" 16.10.2013 

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer " SN·2018·001860742 11'2\ 
loder MAegistrJernummer wurde beantragt sm ... · ) \V 

Energiebedarf 
eO,-Emissionen ~ '--_--'I kg/(m2 'a) 

dieses Gebäudes 

_ _ -....-_ .=;_-JlkWh/(m2.a "... I ....:-~--....,......, 

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

'--_-'lkWh/(m2·a) 
Primärenergiebedarf dieses Gebäudes 

Anforderungen gemäß EnEV A} 

Primärenergiebedarf 

Für Energlebedarfsberechnunaen verwendetes Verfahren 

o Verfahren nach DIN V 41 08·6 und DIN V 4701-10 

Ist.WertCJ kWh/lm"al Anforderungswert CJ kWhl lm" al o Verfahren nach DIN V 18599 

Energetische Qualität der Gebäudehulle H •• o Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV 

Ist.wertCJ Wllm" KI Anforderungswert CJ W/(m' ·K) o Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV 
Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) o eingehalten 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 
(Pflichtangabe in Immobilien anzeigen) kWh/(m2 'al 

Angaben zum EEWärmeG" Vergleichswerte Endenergiebedarf" 
Nutzung emauerbarer Energien zur Deckung des 
Wärme· und Kältebadarfs auf Grund des Erneuerbare· 
Energlen.Wirmegesetzes (EEWärmeG) 

Art: ~I =====~ Deckung .. nteil: :==~I% 
;==:::;1% 
'--_....JI% 

Ersatzmaßnahmen " 
Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die 
Ersatzrnaßnahme nach S7 Absatz 1 Nr. 2 
EEWirmaG erfüllt. 

o Die nach §7 Abs. 1 Nr. 2 EEWärrneG verschärften 
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. 

o Die in Verbindung mit §8 EEWärmeG um 0 0/0 
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind 
eingehalten. 

VerschArfter Anforderungswert 
Primärenergiebedarf: 

Verschärfter Anforderungswert 
für die energeti sche Qualtität der 
Gebaudehülle H, 

D kWhllm, ·.1 

D Wllm"KI 

_IIIIDaQ :!c:-( b E'E J:::::I' ::I:::::II~_ 
o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des 
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu 
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen 
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte 
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die 
ausgewtesenen Bedarfsw8rte der Skala sind spezifische Werte nach 
der EnEV pro Ouadratmeter Gebäudenutzfläche (AN)' die im 
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. 

11 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des EnergIeausweises 21 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 31 freiwillige Angabe 
4) be i Neubau sowie bei Modemislerung im Fall des 116 Absatz 1 Satz 3 EnEV 51 nur bei Neubau 61 nur bei Neubau im Fall der Anwendung 
von 17 Absatz1 Nr. 2 EEWJrmeG 7) EFH; Einfamilienhaus. MFH: Mehrfamilienhaus 
AF·Nr.: 2010000276735 EA·Nr.: 0140008430405180001331324 



techem 

Energieausweis für Wohngebäude 
gemäß den § § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom" 16.10.2013 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer " SN·2018·001860742 1 f3\ 
~ ________________________________________________ ~I~oo~e~r ~oR~e~gl~st~~~r~nu~~~~r ~w=ur~de~b=e~.~nt~r.~gt~.~m~ .. ~. O~J ____ -J ~ 

Energieverbrauch 
.. Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 

\"",,/ I 104 IkWh/(rnZ'a) 

.\: I ~\~ B C D E 

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 

/ '\ .. 73 IkWh/(m2oa) 
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 
(PflIchtangabe tür Immobilienanzeigen) 104 kWh/(m2 'a) 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 
Zeitraum Energieträger a Primär· Energieverbrauch Anteil Anteil Heizung Klima-

Energie- IkWhl Warmw asser IkWhl faktor 
von bis faktor IkWhl 

01.01 .14 31.12 .14 Nah-/Fernw ärme 0 ,70 170.500 170.500 1,00 

01.01 .15 31.12 .15 Nah-/Fernwärme 0 ,70 164.725 164.725 0,95 

01 .01 .16 31 .12.16 Nah-/Fernwärme 0,70 179.000 179.000 0,93 

01.01.14 31.12.16 Warmwasserzuschlag 0,70 117.163 117.163 

Vergleichswerte Endenergie~ 

r 0 1 E J:J.C :c • • •• 
Die modell haft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf 
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser 
durch Heizkessel im Gebaude bereitgestellt wird. • 25 50 7. '00 '25 '50 175 zoo 225 

CI :. :. tf1: ~" ~$ ~1: 

"qo .a JJ ~ .!i ji '$.'§ .-g .~ 
§ .:r .:r ;.::c .~ c: .~ 

ltJ ~ ;f ~E' 11 ""'~ "SE 
"f ~ ~ i! ,,~ 

,,~ 
~-g § ~o 

. .!' ::; '" Q ,i <l:~ <l:~ 
~ ~~ i1 jj"'" /I"'" 

'" "'''' &' f::.$:! C'.~ ,,;:: ,,;:: 
"§ ~j ~j 
~ ::;1 "'1 

Erläuterungen zum Verfahren 

>250 

Soll ein Energieverbauchskennwert eines mit Fern- oder 
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden. ist zu 
beachten, dass hier normalerweise ein um 15 • 30 0/0 
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden 
mit Kesselheizung zu erwarten ist. 

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala 
sind spezifische Werte pro Ouadratmeter Gebaudenutzfläche (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen 
größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht 
insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. 

1) siehe FußnOle 1 auf Seile 1 des Energ ieausweIses 2) slehe Fußnol e 2 auf Seile 1 des Energieausweises 31 gegebenenfans auch 
LeerstandsluschLage. Warmwasser~ oder Kühlpauschatf In kWh 4) EFH: Einfamil:enh.aus. W H: MehrfamUlenhaus 
AF-Nr.: 2010000276735 EA-Nr.: 0140008430405180001331324 



techem 
" 

Energiea usweis für Wohngebäude 
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom" 16.10.2013 

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer" SN·2018·001860742 j Q 
(oder -Registriemummer wurde beantragt am ... · ) ~ 

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 
Maßnahmen zur kosten günstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind IXI möglich o nicht möglich 

Empfohlende Modernisierungsmaßnahmen 

Nr. I Bau- oder 
-pi ...... frefwtllige Anpben 

Maßnahmenbeschreibung in ~ I .~ gll'lChiul. ;eschltl1e 
Anlagantaile einzelnen Schritten Zuum!Mnheng twel- ........... Ko.tBn pro 

mit grOBer_ maß- tlonue4t eingesperte 
ModerniaMrvng , l'IIIhme Kilowatt· 

stunde 
Endenorgle , Sonstiges Nachträgliche Dämmung der Kellerdecke bzw. der Bauteile I 0 IXI 

gegen Erdreich. Dämmung zugänglicher Wärmeverteilungs· 
und ggf. vorhandener Warmwasserleitungen sowie 

I Armaturen (gern. EnEV). soweit noch nicht erfolgt. 

2 Anlagenregelun Optimierung der Anla~enhydraulik und der Steuerung (gern. 
EnEV). soweit noch nicht erfolgt. 

0 IXI 
--

3 Dach Nachträgliche Dämmung des Daches oder der obersten 0 IXI 
Geschossdecke (gern . EnEV). soweit noch nicht erfolgt. 

4 Heizung Energetische Optimierung der Heizanlagentechnik (gern . 
EnEV). soweit noch nicht erfolgt. 

0 IXI I 

0 weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt 

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen 
sind erhältlich bei/unter: 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis IAngaben freiwillig) 

Die Erstellung dieses Energieausweises erfolgt ohne Durchführung eines Vororttermins durch den Aussteller 
und ausschließlich aufgrund der vom Kunden zur Verfügung gestellten Angaben zum Objekt und zum Energie· 
verbrauch. Für die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit möglicher Modernisierungsmaßnahmen 
empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansässigen Energieberater. 

1) siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 21 siehe Fußnote 2 auf Seile 1 des EnergIeausweises 

AF·Nr.: 20t0000276735 EA·Nr.: 0140008430405180001331324 



techem 

Energieausvveis für Wohngebäude 
gemäß den § § 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom" 16.10.2013 

Erläuterungen 

Angabt Gabiudttall - Seite 1 
8ai Wohngebäuden. die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu 
anderen als Wohnzwecken genutzt werden. ist die Ausstellung 
des Energieausweises gemäß dem Muster nach Anlage 6 auf 
den Gebäudeteil zu beschränken. der getrennt als Wohnge· 
bAude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV) . Dies 
wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebäudetei" deut· 
lieh gemacht. 

Emeuerbar. Energien & Seit. 1 
Hier w ird darüber informiert. wofür und in welcher Art erneuer
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 
(Angaben zum EEWärmeG) dazu weitere Angaben. 

Energiebedarf - Seite 2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergie
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben 
werden rechnerisch ermittelt. Oie angegebenen Werte werden 
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener 
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbeding
ungen (z. B. standardisierte Klimadaten. definiertes Nutzer
verhalten, standardisierte Innentemperatur. und innere Wärme
gewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qua
lität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von 
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte 
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. 

Primirlnerglebedarf - Seite 2 
Der PrimAerenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge
Bäudes ab. Er berücksichtigt neben der Endenergie auch die 
sogenannte · Vorkette " (Erkundung, Gewinnung. Verteilung. 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. 
Heizöl. Gas. Strom, erneuerbare Energien etc.) Ein kleiner 
Wert Signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe 
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt 
schonende Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem 
Energiebedarf verbundenen C01-Emissionen des Gebäudes 
freiwillig angegeben werden . 

Energetische Qualitit der Gebäudehülle - Seite 2 
Angegeben ist der spezifische, auf die Wärmeübertragende 
UmfassungsfläChe bezogene TransmissionswArmeverlust (For
melzeichen in der EnEV H j ) . Er beschreibt die durchschnitt
liche energetische Qualität atler wärmeübertragenden Umfas
sungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc .) eines Ge
bäudes . Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen 
Wärmeschutz. Außerdem ste ll t die EnEV Anforderungen an 
den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) 
eines Gebäudes. 

Endlntrgltbadarf - Salti 2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be
rechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung. Lüftung 
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter 5tandardklima
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi
kator für die Energieeffizienz eine Gebäudes und seiner Anis· 
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge. die 
dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedin
gungen unter Berücksichtigung der Energieverluste zuge· 
führt werden muss. damit die standardisierte Innentemperatur. 
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sicher
gestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizeinz. 

1) siehe Fußnote 1 auf Seile 1 des EnergIeausweises 

AF·Nr. : 2010000276735 

Registriernummer" SN·2018·001860742 I® 
(oder "Registriernummer wurde beantragt am •. • ·' 

Angaben zum EEWärmeG - Seite 2 
Nach dem eEWärmeG müssen Neubauten in bestimmtem 
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme. und 
Kältebedarfs nutzen. In dem Feld - Angaben zum EEWärmeG " 
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der 
prozentuale Anteil der Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld 
"Ersatzmaßnahmen - w ird ausgefüllt. wenn dHi Anforderungen 
des EEWärmeG teilweise oder vollständig durch Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie erfüllt werden. Die Angaben 
dienen gegenüber der zuständigen Behörde als Nachweis des 
Umfangs der Pflichterfüllung duch die Ersatzmaßnahme und 
der Einhaltung der tur das Gebäude geltenden verschärften 
Anforderungswerte der EnEV. 

Endenergleverbauch - Seite 3 
Der Endenergieverbauch wird tur das Gebäude auf der Basis 
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der 
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter 
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energie
verbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzel
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever
brauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen 
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch
landweiten Mittelwert umgerechnet. 50 führt beispielsweise ein 
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei· 
ner sc hlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergie
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Ge
bäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali
siert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbe
sondere können die Verbrauchsdatan einzelner Wohneinheiten 
stark differenzieren. weil sie von der Lage der Wohneinheiten 
im Gebäude von der jeweiligen Nutzung und dem Individuellen 
Verhalten der Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zu
SChlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung 
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen
tralen. in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla
gen der typische Verbrauch über eine Pauschale berücksich· 
tigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von eventueU vorhandenen 
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und Inwieweit die genannten 
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle 
· Verbrauchserfassung- zu entnehmen . 

Primirlnergieverbrauch - Seite 3 
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude 
ermittelten Endenergiebedarf hervor. Wie der Primärener
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ennittelt, 
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energieträger baruck
Sichtigen. 

Pnchtangaben für Immoblienanzeigen • Seite 2 und 3 
Nach der EnEV besteht die Pflicht. in Immobilienanzeigen die 
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Oie dafür 
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh
men. je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3. 

Vergleichswerte - Seite 2 und 3 
Oie Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft 
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe 
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichs
werten anderer Gebäude sein. Es sind Bereiche angegeben. 
innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen 
Vergleichskategorien liegen . 

EA·Nr.: 0140008430405180001331324 


